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Hals⸗Gericht .

So ein Huͤter der peinlichen Gefencknuß / einem

Gefangenen außhilfft .

Item / So ein Huͤterderpeinlichen Gefencknuß / einem / der pein⸗ CCVI .

0 lichStraff verwuͤrckt hat / außhilfft / der ſoll dieſelbigenpeinlichen Straff /
„ an ſtatt deß Vbeltheters ( den er außgelaſſen hat ) leiden / koͤme aber der

Gefangen durch ſeinen Vnfleiß auß Gefencknuß / ſolcher Vnfleiß ſoll

10 nach geſtalt der Sach / vnd Rath Vnſer Raͤthe/ geſtrafft werden .

Was Dbeltheter auß geweichten oder ge⸗

freyten Stetten zunemen

ſeynd.

Item / In geweichten oder gefreyten Stetten / ſeynd außgeſchloſ⸗ CCVII .

ſen offentliche Rauber / oder die jchnen / die Weg vnd Straſſen mit Moͤr⸗
derey vnd Rauberey verlegen / vnd vnſicher machen / auch welche die

Leuth an ihren Eckern vnd Fruchten mit Brennen oder andern boͤſen 13
Vbelthaten beſchedigen vnd verderben / auch welche dieſelbigen / zu Ver⸗

10 bringung der obbeſtimbtenVbel/ hauſen oder halten/ mehr / welche an

1 geweychten oder gefreyten Stetten ein Vbelthat thun / die koͤnnen ſich

0
derhalb ſolcher Statt Freyheit nicht gebrauchen / Vnd moͤgendie obge⸗
melten Vbelthaͤter alle ( daruͤber doch der weltlich Gewalt peinlich zu⸗

richten hat ) von deſſelben ordenlichen weltlichen Gewalts wegen / auß

0 Zulaſſung der Recht / doch ſo es ein Geiſtliche Freyheit betrifft / mit wiſ⸗

ſen deß Pfarꝛherꝛs/ oder Oberſten derſelben Kirchen / vnverſert vnd vn⸗

verbrochen derſelben Freyheit / zu rechtlicher peinlicher Straff genom⸗

men werden / vnd daß die Vrſachen darumb ſolch Nemung auß geiſili⸗

chen Freyheiten ( als obſteht ) zugelaſſen ift / nachmals mit genugſamen

Glauben vor Vnſerm Biſchofflichen Geiſtlichen Gewalt angezeigt / ba⸗

„ wieſen vnd außgefuͤhrt werde / dann wo das alſo nicht geſchehe / ſo we⸗
1

re durch den Eingrieff die Geiſtlich Freyheit verbrochen / vnd die 5greyffer



CCVIII .

Bambergiſch
greyffer derhalb in die Pene der Recht gefallen / Wo ſich auch begebe/
daß ſemand in einer geiſilichen Freyhelten (als obſteht ) verbreche / vnd

durch den weltlichen Richter mit ordenlicher peinlicher rechtlicher Straf⸗

fe/ an ſeinem Leib oder Leben nicht geſtrafft werden moͤchte oder wurde /
ſo gebüret die Buß ond Straff ſolcher Verbrechung oder Enderung

halb/ der geiſtlichen Stette / ſonſt niemand / dann dem ordenlichen geiſt .

lichen Richter . Deßgleichen ſoll es in gleichem Fall / weltlicher Frey

heit halb / gegen dem Oberherꝛn derſelben Freyheit / oder ſeinem Verwe⸗

ſer / auch gehalten werden .

Von einem gemeinen Bericht / wie die Gerichtſchreiber
die peinliche Gerichtshendel gentzlich vnd ordenlich

heſchreiben ſollen / volgt in dem nechſten
ond etlichen Artickeln

Hernach .

Item / Ein jeder Gerichtsſchreiber ſoll in peinlichen Sachen bey
feiner Pflicht / alle Handlung / ſo peinlicher Klag vnd Antwort halb ge⸗

ſchicht / gar eigentlich / vnterſchiedlich vnd ordenlich auffſchreiben / vnd

naͤmlich/ ſo ſoll die Klage deß Anklaͤgers vor dem verbuͤrgen/ das uͤber
den Beklagten geſchicht ( oder aber wo der Anklaͤgernicht Buͤrgen hett /

vnd deßhalb gefeneklich bey dem Beklagten verhefftwere ) in alleweg
zuvor beſchrieben werden / ehe dann peinliche Frage / oder anderepeinli⸗
che Handlung gegen dem Beklagten geůbt wird / vnd ſollſolches alles

zum wenigſten vor Vnſerm Bann⸗Richter oder ſeinem Verweſer / vnd

zweyen deßGerichts geſchehen / vnd gemelte Beſchreibung durch Vnſern
Gerichtsſchreiber deſſelben Gerichts / ordenlich vnd vnterſchiedlich ge⸗

thon werden / Darnach ſoll beſchrieben werden / ob vnd wie der Anllaͤ⸗

ger ſeiner Klag halb / Laut dieſer Vnſer Ordnung / zum Rechten ver⸗

buͤrgt/ oder wo er nicht Bůrgen gehaben mage / ob vnd wie er ſieh bmb

Vollfůͤrungwillen deß Rechten / gefencklichhat legen laſſen.
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